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RS OGH 1996/4/23 1Ob520/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1996

Norm

ABGB §986ff A

ABGB §1415

Rechtssatz

Wird nur das Nominalkapital einer wertgesicherten Forderung bezahlt, hat dies die Wirkung einer Teilzahlung. Der zum

Zeitpunkt der Bezahlung des Grundkapitals aushaftende Wertsicherungsbetrag erhöht sich bis zu dessen Zahlung

entsprechend der Entwicklung des Wertsicherungsmaßstabs weiter.
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